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un-recht

Als Geschäftsreisender ist man auf die 

pünktliche Auslieferung des Reisegepäcks 

durch die Fluggesellschaft angewiesen. 

Immer wieder hört man, dass dieses 

verspätet ankomme. Wie sieht in diesem 

Fall die Haftung der Fluggesellschaft aus?

Verspätetes Gepäck ist ein Ärgernis – obwohl 

die Zahl der verspäteten Reisegepäckstücke 

von Jahr zu Jahr abnimmt. Weltweit kamen 

im Jahre 2013 auf 1000 Passagiere 5,65 

Gepäckstücke verspätet an («The Baggage 

Report 2014» von Air Transport World und 

SITA). Die meisten verspäteten Gepäckstücke 

werden zwar innert 48 Stunden ausgelie-

fert, aber da ist man als Geschäftsreisender 

häufig schon wieder zu Hause. 

Unterschiedliche Airline-Praxis

Bei internationalen Flügen, die dem Montrealer Übereinkommen unter-

stehen, haftet die Fluggesellschaft für verspätetes Gepäck. Die Fluggesell-

schaft hat denjenigen Schaden zu übernehmen, der durch die Verspätung 

entsteht. Schaden ist eine unfreiwillige Vermögenseinbusse – Ärger und 

Zeitaufwand werden also nicht vergütet. Das Amtsgericht Frankfurt hat 

entschieden, dass bei einer mehrtägigen Verspätung des Reisegepäcks eine 

vollständige Grundgarderobe (Über- und Unterkleidung) als Ersatzan-

schaffung zu bezahlen ist (Urteil 29 C 2518/12 (19). Das Gericht hat dafür bei 

einer Ferienreise einen Betrag von 250 Euro eingesetzt. Man kann also nicht 

drauflos einkaufen, denn es werden nur die notwendigen und ange-

messenen Ersatzanschaffungen bezahlt. Zudem haftet die Fluggesellschaft 

grundsätzlich nur bis ca. CHF 1600.

Bei dieser Gesetzeslage bleibt unklar, was nun wirklich zu bezahlen ist. 

Zudem hat jede Fluggesellschaft ihre eigene Praxis. So geben z.B. Air France, 

Emirates und Singapore Airlines «Overnight-Kits» mit dem Notwendigs-

ten fürs Schlafen ab. Zudem unterstützt Emirates die Passagiere mit einer 

«Interim-Relief-Zahlung», deren Höhe sich nach der gebuchten Klasse rich-

tet. Auch Singapore Airlines bezahlt eine Pauschalsumme als «Erste-Hilfe». 

Andere Airlines haben kein spezielles Programm (z.B. British Airways).

So muss man vorgehen

Wie ist bei verspätetem Fluggepäck korrekt vorzugehen? Ist das Gepäckstück 

bei der Gepäckrückgabe (Baggage Claim) nicht erhältlich, sollte man sich 

unverzüglich im «Lost and Found»-Büro melden. Dort ist ein «Property 

Irregularity Report» (PIR) auszufüllen. Dadurch wird die Fluggesellschaft von 

der Verspätung in Kenntnis gesetzt, und sie kann in einem internationalen 

System das Gepäckstück suchen. Sobald dem Fluggast das Gepäckstück 

ausgehändigt worden ist, hat er 21 Tage Zeit, um seinen Schaden bei der 

Fluggesellschaft schriftlich anzumelden. Verspätete Anmeldung führt zum 

Verlust der Rechte, und der PIR erfüllt nicht in jedem Fall die Bedingungen 

der Schadensanzeige. Der Passagier wird daher im eigenen Interesse seinen 

Schaden innert der 21-Tage-Frist (nochmals) anmelden.

* Rolf Metz, auf das Reiserecht spezialisierter Rechtsanwalt. 
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Senden Sie Ihre Frage an info@businesstraveltip.ch, Stichwort «Un-recht».
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